
Wettkampf 
Biel, 3. Juni 2010  ss 

 

Code of Conduct 
 

 
Bei folgenden Vergehen muss eingegriffen werden: 
 
• Nichteinhalten der 90- resp. 25-Sekunden-Regel (nur im Extremfall, da ohne SR und Ballboys gespielt 

wird) 
 
• Sichtbare Obszönität 
 
• Hörbare Obszönität 
 
• Ballmissbrauch  
 
• Missbrauch von Schläger oder Ausrüstung 
 
• Schlechtes Benehmen gegenüber Dritten (Zuschauer, Offiziellen, u.a.) 
 
• Tätlichkeit (sofortige Disqualifikation) 
 
 
Dem Referee stehen folgende Strafmassnahmen zur Verfügung:  
 
1. Verwarnung 
 
2. Punktstrafe 
 
3. Spielstrafe 
 
4. und jede weitere Stufe: Spielstrafe oder Disqualifikation 


